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Bezug: Aujforderung zur Stellungnahme
mit E-Mail des Umweltamtes der Landeshauptstadt Dresden
vom 10.05.2016

Die Stellungnahme umfasst die nachfolgenden Seiten 2 bis 4.
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1. Grundlage für die Stellungnahme

E-Mail des Umweltamtes der Landeshauptstadt Dresden vom 10.05.2016 mit Schrei-
ben des Straßen- und Tiefbauamtes Dresden vom 04.03.2016 an die Landestalsper-
renverwaltung, Betrieb Oberes Elbtal (LTV) (hierzu ist in der LTV kein Posteingang zu
verzeichnen) mit folgenden Unterlagen:

Koordinieiter Leistungsplan vom 1 7.08.2015 im Maßstab 1:250
Lageplan vom 17.08.2015 im Maßstab 1:500
Schnitt Dükervom l7.08.2Q'l5 im Maßstab 1:250/'100.

2. Feststellungen

Im Zuge der Hochwasserschadensbeseitigung Wehlener Straße/ Alttolkewitz/ Österrei-
cher Straße zwischen Schlömilchsträße und Leubener Straße ist vorgesehen, den Nie-
dersedlitzer Flutgraben für die Verlegung von Versorgungsleitungen (Bahnstrom, Gas,
Fernmelde, Lichtsigmalanlagen, öffentliche Beleuchtung) im Bereich des südlichen
Gehweges der Wehlener Straße zu dükern. Die Leitungen werden in Schutzrohren un-
ter dem Gewässer geführt. Die Überdeckungshöhe beträgt ca. 2 m unter Grabensohle.
Die Leitungen werden auf einer Länge von ca. 18 m horizontal verlegt und erst danach
abgewinkelt. Die Arbeiten sollen in geschlossener Bauweise erfolgen.
Die LTV wird im Vorfeld des Planfeststellungsverfahrens um Zustimmung zur geplanten
Verfahrensweise gebeten.

Der Niedersedlitzer Flutgraben ist ein Gewässer 1. Ordnung und wird durch die LTV
unterhalten.

Das Bauvorhaben und betroffene Flurstück befindet sich im festgesetzten Über-
schwemmungsgebiet und im Gewässerrandstreifen.

3. Stellungnahme

Eine bautechnische Beurteilung der Maßnahme wird nicht vorgenommen, da es sich
nicht um eine Baumaßnahme im Auftrag der LTV handelt. Es wird davon ausgegangen,
dass der Planer alle örforderlichen Nachweise der Tragsicherheit, Gebrauchstauglich-
keit sowie Dauerhaftigkeit erbracht hat.
Aus Sicht des Betriebes Oberes Elbtal als Unterhaltungspflichtiger des Gewässers be-
stehen gegen die geplante Maßnahme grundsätzlich keine Einwände, wenn nachfol-
gende Forderungen bei der weiteren Planung und bei der Bauausführung berÜcksich-
tigt werden:

Die Kreuzung des Gewässers hat rechtwinklig zur Gewässerachse zu efolgen.
Start- und Zielgrube, welche sich im Gewässerrandstreifen befinden, sind mit dem
vorhandenen Material entsprechend der vorgefundenen Schichtung zu verfüllen
und dabei lagenweise zu verdichten.

Die Rasenabdeckung ist wieder herzustellen.
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Der Trassenverlauf ist beiderseitig des Gewässers sichtbar zu markieren, wobei die
Markierungspfosten etwa 2 m von der Böschungsoberkante entfernt aufzustellen
sind.

Im Zuge der Baumaßnahme ist Folgendes zu beachten:
Schäden, die durch die Baumaßnahme am Gewässer und den Ufern auftreten, sind
dem Betrieb Oberes Elbtal anzuzeigen und unverzüglich fachgerecht auf eigene
Kosten durch den Verursacher zu beseitigen.

Der Abflussquerschnitt des Gewässers ist während der gesamten Bauzeit komplett
freizuhalten.

Die Standsicherheit erforderlicher Einbauten ist über die gesamte Bauzeit zu ge-
währleisten. Bei bevorstehendem Hoföwasser sind Einbauten aus dem Gewässer
zu entfernen. Der Baubetrieb hat sich eigenständig über die Abflusssituation, insbe-
sondere bei Hochwasser, zu informieren.

Durch den Baubetrieb ist die Schwemmgutbeseitigung an bauzeitlichen Einbauten
sowie dessen Entsorgung abzusichern.

Rück- und Aufstau sind zu vermeiden bzw. auf ein schadloses Minimum zu reduzie-
ren.

Die Baustelle ist so zu betreiben, dass Gewässerverschmutzungen ausgeschlossen
werden. Während der Bauzeit anfallender Bauschutt und Aushub darf nicht im Ge-
wässer gelagert werden.

Für den Fall des Eintrages von Schadstoffen in das Gewässer ist ein Havarieplan
aufzustellen, nach dem nebein den zuständigen Behörden auch der Gewässerun-
terhaltungspflichtige zu informieren ist.

Baubeginn und Bauende sind dem Betrieb Oberes Elbtal jeweils 2 Wochen vorher
schriftlich anzuzeigen.

Während der Bauausführung ist der Kontakt zur zuständigen Flussmeisterei Dres-
den, Herrn Winter, Tel. 0351/2104651 1 herzustellen.

Generell gilt:

Die Leitungsquerung muss als Anlage am Gewässer gem. SächsWG § 27 und
WHG § 36 so gesichert, unterhalten und betrieben werden, dass der Zustand und
die Unterhaltung des Gewässers nicht beeinträchtigt werden.
Die Unterhaltung und der Betrieb der Anlage sind so durchzuführen, dass keine
Schäden am Gewässer entstehen.

Schäden, die infolge der neuen Anlage des Bauvorhabens am Gewässerbett auftre-
ten, sind durch den Anlageneigentümer auf eigene Kosten zu beheben. Die zustän-
dige Flussmeisterei ist zu informieren.

Die Bau- und Unterhaltungslast für die Anlage liegt beim Antragsteller bzw. beim
Baulastträger.

Die Bestandsdaten sind dem Betrieb Oberes Elbtal unmittelbar nach Fertigstellung
in digitaler Form zu übergeben (u. a. mit Angaben zu den Hoch- und Rechtswerten,
Höhen, Abmessungen, der konstruktiven Ausbildung; Pläne vorzugsweise georefe-
renziert, Lage- und Höhenpläne, Querprofile vorzugsweise im ".dwg/'.dxf-Format
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sowie die Punkte als File (mit Tab. getrennt) im Format '.asc, ".txt, ".csv). Die
Übergabe der Bestandsunterlagen ist mit dem Betrieb Oböres Elbtal der LTV zu
vereinbaren.

Ende der Eintragung
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